Fall 2: Immer widder dä FC

A. Anspruch des K gegen V auf Ersatz der Reinigungskosten

K könnte gegen V einen Anspruch auf Schadensersatz bezüglich der Reinigungskosten gem. §§ 280 I, 241 II haben.

I. Entstehung des Anspruchs

Der Anspruch ist entstanden, wenn die Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage vorliegen.

Diesbezüglich müsste zunächst ein wirksames Schuldverhältnis vorliegen. 

1. Schuldverhältnis

Ein vertragliches Schuldverhältnis hatten K und V bei der Besichtigung nicht geschlossen.

Möglicherweise liegt jedoch ein vorvertragliches Schuldverhältnis vor. 

In Betracht kommt die Entstehung eines solchen zunächst nach § 311 II Nr.1. Hierzu ist jedoch auszuführen, dass es sich hier zunächst nur um eine Besichtigung handelte, Vertragsverhandlungen fanden erst später statt.

Weiterhin könnte jedoch ein vorvertragliches Schuldverhältnis nach § 311 II Nr. 2 entstanden sein. Dazu müsste sich zwischen V und K ein Vertragsschluss angebahnt haben. 

Vorliegend sucht K den V als potentieller Kunde in dessen Geschäftsräumen auf, weil er neue Bauteile benötigt; solche Besuche sind als Anbahnung im einschlägigen Sinne zu werten, vor allem im Hinblick auf den späteren, tatsächlichen Vertragsschluss beider Parteien. Ein vorvertragliches Schuldverhältnis liegt damit vor.

2. Pflichtverletzung

Außerdem müsste eine Pflichtverletzung des V vorliegen.

Hinsichtlich der betroffenen Pflichten ist auszuführen, dass § 241 II für vorvertragliche Schuldverhältnisse den Parteien auch Pflichten auferlegt, nämlich sog. Schutzpflichten für die Rechtsgüter des anderen. Eine Verletzung dieser Pflicht könnte in der Verschmutzung des Anzuges des K liegen.

Eine persönliche Pflichtverletzung des V liegt nicht vor.

Zu prüfen ist, ob V die Pflichtverletzung des A zuzurechnen ist. Indem A die Maschine falsch bediente, kam es zu der Verschmutzung des Anzuges. Eine Zurechnung der Pflichtverletzung des A könnte über § 278 erfolgen. Zwar bezieht die Norm sich ihrem Wortlaut nach lediglich auf die Zurechnung von Verschulden, doch kann ein Verschulden sich immer nur auf ein Verhalten beziehen. Aus diesem Grunde ist die Pflichtverletzung des A dem V entsprechend § 278  zuzurechnen, wenn A sein Erfüllungsgehilfe ist. Erfüllungsgehilfe ist, wer nach den tatsächlichen Gegebenheiten mit Wissen und Wollen des Schuldners in dessen Pflichtenkreis tätig ist. Dies ist für A zu bejahen. Die Falschbedienung erfolgte auch in Ausführung der Aufgaben des A und nicht bloß „bei Gelegenheit”. V muss sich folglich das Verhalten des A entsprechend § 278 zurechnen lassen, so dass eine Pflichtverletzung des V vorliegt.

3. keine Widerlegung des vermuteten Vertretenmüssens

Ferner müsste V die Pflichtverletzung auch zu vertreten haben. Nach § 280 I 2 wird das Verschulden des vermutet, d.h. ihm obliegt der Beweis für ein Nichtvertretenmüssen. Zu vertreten hat der Schuldner nach § 276 I Vorsatz und Fahrlässigkeit.

Ein eigenes Verschulden des K liegt wiederum nicht vor.

Zu prüfen ist, ob eine Zurechnung fremden Verschuldens des A erfolgen kann. Wie oben geprüft ist A Erfüllungsgehilfe. Zu prüfen ist, ob A gem. § 276 I 1 vorsätzlich oder fahrlässig handelte. Da A vom Tag zuvor noch verträumt und damit abgelenkt war – was er hätte vermeiden können – verletzte er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gem. § 276 II. Dies ist somit dem V zuzurechnen, er hat die Pflichtverletzung zu vertreten.

4. Schaden 

Es müsste auch ein Schaden entstanden sein. Ein Schaden ist jeder unfreiwillige Verlust materieller oder immaterieller Rechtsgüter. Die Beschmutzung des Anzugs ist adäquat kausal auf die Pflichtverletzung zurückzuführen. Dadurch entstanden dem K Reinigungskosten in Höhe von 50 €. Dieser Schaden ist dem K von V zu ersetzen.

Da alle Voraussetzungen der Anspruchsgrundlage vorliegen, ist der Anspruch entstanden.

Er ist nicht erloschen und auch durchsetzbar.

II. Ergebnis

K hat gegen V einen Anspruch auf Schadensersatz bezüglich der Reinigungskosten gem. §§ 280 I, 241 II haben.

B. Anspruch des K gegen V auf Schadensersatz und Kosten für das Mahnschreiben 

K könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des Produktionsausfalls sowie der Kosten des Mahnschreibens gem. §§ 280 I, II, 286 haben.

I. Entstehung des Anspruchs 

1. Schuldverhältnis

Ein wirksames Schuldverhältnis liegt vor, es wurde ein Kaufvertrag geschlossen. 

2. Pflichtverletzung

Außerdem müsste auch eine Pflichtverletzung vorliegen. Hier liegt eine Nichtleistung zum vertraglich vereinbarten Erfüllungszeitpunkt vor. Nach dem Abruf sollte V die Bauteile spätestens am 6.8.2003 liefern. Da er dies nicht tat, liegt eine Pflichtverletzung vor.

3. Vertretenmüssen

V müsste die Pflichtverletzung auch zu vertreten haben, was mangels gegenteiliger Anhaltspunkte gem. § 280 I 2 zu unterstellen ist.

4. §§ 280 II, 286

Weiterhin müssten die zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 280 II, 286 vorliegen.

Diesbezüglich muss zunächst ein fälliger, einredefreier (=durchsetzbarer) Anspruch des K gegeben sein. Mit dem Abruf der Bauteile hatte K ab dem 6. 8. 2003 einen fälligen Anspruch auf Lieferung.

Einreden des V sind nicht ersichtlich. Weiterhin müsste eine Nichtleistung trotz Möglichkeit vorliegen. V hatte die Bauteile vorrätig; es liegt keine Unmöglichkeit vor.

[Exkurs: In Abgrenzung zur Unmöglichkeit tritt Schuldnerverzug nur ein, wenn die Leistung dem Schuldner möglich ist. Ein absolutes Fixgeschäft, dessen nicht rechtzeitige Erfüllung Unmöglichkeit bedeutete, ist nicht gegeben.]

Außerdem muss eine Mahnung vorliegen.

Eine Mahnung i. S. V. § 286 I ist die ernstliche und dringliche an den Schuldner gerichtete Aufforderung des Gläubigers, die geschuldete Leistung zu erbringen. Eine derartige Aufforderung seitens des K enthält das Schreiben des R vom 12. 8.2003, V befand sich daher jedenfalls vom 12.08. bis 19.08. in Verzug.

Möglicherweise war eine Mahnung jedoch entbehrlich, und V ist früher als dem 12.08.2003 in Verzug geraten. Fraglich ist, ob eine Mahnung durch den Abruf der Bauteile entbehrlich war. Die Mahnung war nicht nach § 286 II Nr. 1 entbehrlich, da sich die Leistungszeit nicht anhand des Kalenders bestimmen lässt. 

Eine Entbehrlichkeit der Mahnung könnte jedoch nach § 286 II Nr. 2 gegeben sein. Dies setzt voraus, dass der Lieferung der Bauteile ein Ereignis vorauszugehen hatte; dies war hier der Abruf der Teile am 01.08.2003. Von diesem Ereignis an konnte die Leistungszeit nach dem Kalender berechnet werden. V musste daher am 6. 8. 2003 leisten. Außerdem müsste die Bestimmung der Frist auch angemessen sein (in Abgrenzung zur Fälligkeitsbestimmung nach § 271). Dafür spricht,  dass davon auszugehen ist, dass V als Lieferant die Bauteile vorrätig hatte, zumal er von dem bevorstehenden Abruf ausgehen musste. Fünf Tage Zeit für die Lieferung sind unter diesen Umständen angemessen.

V ist somit am 7. 8. 2003 in Verzug geraten. Das anwaltliche Mahnschreiben vom 12. 8. 2003 ist hierfür nicht maßgeblich.

Fraglich ist letztlich noch, ob dem Vertretenmüssen in § 286 IV neben dem Vertretenmüssen gem. § 280 I 2 noch eigenständige Bedeutung zukommt. Da hier jedenfalls keine gegenteiligen Anhaltspunkte ersichtlich sind, ist das Vertretenmüssen aber in jedem Fall zu bejahen.

Die zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 280 II, 286 liegen damit vor.

5. Schaden

Es müsste auch ein Schaden entstanden sein. Mit den Produktionsausfallkosten hat K jedenfalls einen Vermögensschaden erlitten.

Da alle Voraussetzungen vorliegen, ist der Anspruch entstanden. Er ist nicht erloschen und auch durchsetzbar.

II. Zwischenergebnis


Der geltend gemachte Anspruch des K besteht.

III. Rechtsfolge

K hat einen Anspruch auf den durch die Verzögerung entstandenen Schaden nach Maßgabe der §§ 249 ff. 

Fraglich ist, ob Produktionsausfallkosten und die Kosten des Mahnschreibens haftungsausfüllend kausale (ursächlich) Schäden darstellen, also ob sie auf der Pflichtverletzung beruhen.

Der durch den Produktionsausfall entstandene Schaden ist durch die verspätete Lieferung verursacht worden und stellt daher einen Verzögerungsschaden dar.

Die Kosten für Mahnschreiben, die den Verzug begründen sind grundsätzlich nicht ersatzfähig, da sie nicht auf den Verzug zurückzuführen sind, sondern diesen erst herbeiführen. 

Vorliegend erging das Mahnschreiben jedoch, als V sich bereits im Verzug befand (s. o.). Solche Kosten für die Rechtsverfolgung sind ersatzfähig, soweit diese eine zweckentsprechende Maßnahme darstellt. Bezüglich der Mahnung könnte man daran zweifeln, weil sie bereits fünf Tage nach Begründung des Verzuges erfolgte. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass V nach der vertraglichen Abmachung innerhalb von fünf Tagen liefern sollte. Es ist daher nur billig, wenn K nach fünf weiteren Tagen den V mahnt, da er davon auszugehen hatte, V wollte nicht leisten. Die Mahnung fünf Tage nach Verzugsbeginn stellt für V danach auch keine unbillige Härte dar. Das Mahnschreiben ist also eine zweckentsprechende Maßnahme zur Rechtsverfolgung und als solche ersatzfähig.

IV. Ergebnis

K kann von V den Schaden infolge des Produktionsausfalls i. H. V. 5.000 € und die 30 € als Kosten der Mahnung des R nach §§ 280 I, II, 286 ersetzt verlangen.

